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Uber den Europarat

Der Europarat wurde im Jahr 1949 gegriindet und arbeitet seither
in mittlerweile 41 Mitgliedsstaaten an der Umsetzung seiner Ziel-
setzung: Forderung der Demokratie, Durchsetzung der Menschen-
rechte wie der Idee des Rechtsstaates. Im Jahre 1997 startete die
Direktion fur Menschenrechte ein Programm mit dem Titel ,, Polizei
und Menschenrechte 1997 — 2000". Ziel dieses Programms ist es,
das Prinzip der ,inneren Fihrung” und der Gewissensprifung zu
starken, einen geeigneten MaBnahmenkatalog zu formulieren und
innerhalb der européaischen Polizeikrafte einen Diskussionsprozef3
Uber Menschenrechtsfragen in Gang zu setzen.

Uber die Vereinigung zur Verhinderung von Folter
(Association pour la prévention de la torture / APT)

Die APT mit Sitz in Genf ist eine regierungsunabhangige Organisa-
tion. Ihr Auftrag besteht in der Verhinderung von Folter und
MiBhandlungen. Zu ihren wichtigsten Zielen zahlt die Aufstellung
von Besuchssytemen in Haftstellen. Die APT war federfihrend am
Entwurf der Europaischen Konvention zur Verhitung von Folter
beteiligt und verfolgt die Arbeit des CPTs mit Interesse und Anteil-
nahme.

Telefon-Nr.: (+4122) 734 20 88
Fax-Nr.: (+4122) 734 56 49

E-Mail: apt@apt.ch
Internet:  www.apt.ch

In dieser Broschiire werden die Worte ,er”, ,sein”, ,ihm" usw. als
geschlechtsneutrale Personalpronomen benutzt. Dies dient der
Vereinfachung des Ausdrucks und einer Vermeidung schwerfalliger
Redundanzen. Es versteht sich von selbst, daf3 hiermit keinerlei
sexuelle Diskriminierung beabsichtigt ist.
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Text Box
In dieser Broschüre werden die Worte „er“, „sein“, „ihm“ usw. als
geschlechtsneutrale Personalpronomen benutzt. Dies dient der
Vereinfachung des Ausdrucks und einer Vermeidung schwerfälliger
Redundanzen. Es versteht sich von selbst, daß hiermit keinerlei
sexuelle Diskriminierung beabsichtigt ist.


»Menschen in Haft haben ihre Freiheit verloren, nicht ihren
Anspruch auf Respekt.

Es ist nicht die geringste Aufgabe der Polizei, diesem
Anspruch Geltung zu verschaffen.”

Die Ideale, auf deren Grundlage das CPT von der Generation seiner
Grinder aufgebaut wurde, insbesondere die Achtung aller Formen
von MiBhandlung durch den ,Arm des Gesetzes” und andere
Organe der Justiz, sind bis auf den heutigen Tag in vielen Landern
noch nicht in die Tat umgesetzt. Und dies sind nicht ausschlieBlich
Lander, in denen auch andere Menschenrechte mit FliBen getreten
werden.

Respekt vor den grundlegenden Menschenrechten und polizeiliche
Effizienz mUssen sich keineswegs gegenseitig ausschlieBen. Den-
noch geschieht es immer wieder, dal3 Delegationen des CPT sich
dem MiBtrauen von Polizeibeamten ausgesetzt sehen. Dies basiert
auf einem grundlegenden MiBverstandnis seiner Arbeit. Es ist die
ausdrickliche Aufgabe des Komitees, im gegebenen Fall den Poli-
zisten Sachkunde, Einfihlungsvermégen und Verantwortungsbe-
wultsein zu bescheinigen.

Wir wiirden uns freuen, wenn diese Broschire dazu beitragen
kdnnte, diese MiBverstandnisse auszurdumen und ein wenig Licht
in die Arbeitsmechanismen des Komitees zu bringen.

Die vorliegende Broschiire wird im Rahmen der Europarats-Initia-
tive , Polizei und Menschenrechte 1997 — 2000” herausgegeben.
lhr Text wurde im Auftrag der Vereinigung zur Verhinderung von
Folter (Association pour la prévention de la torture / APT) verfaf3t.
Vertreter des Europarats und der Genfer Polizei wirkten eng bei der
redaktionellen Arbeit mit. Schweizer Regierungsstellen haben sich
groBziigigerweise bereit erklart, die Kosten der Vertffentlichung zu
tragen.



Wir méchten uns noch einmal ausdricklich bei allen Personen
bedanken, die zur Veréffentlichung der Broschiire beigetragen
haben:

e Lene Wendland, Redakteurin

e Christian Charvet, Mitarbeiter der Genfer Polizei,
lllustrator

e Claudine Haenni, Generalsekretarin der APT

e Anita Hazenberg, Leiterin des Programms ,, Polizei
und Menschenrechte 1997 — 2000", Europarat

¢ Eidgendssisches Departament fur auswartige
Angelegenheiten

e Eidgendssisches Justiz-und Polizeidepartament

e der Staatsrat des Kantons Genf

Genf, Mai 1999 POLIZEIDIREKTOR
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EINFUHRUNG

Stellen Sie sich vor: Sie sind eines Abends wachhabender Beamter auf
einem Polizeirevier. Da kommen ein paar Leute an die Tur und geben
sich als Angehdrige eines ,, Ausschusses zur Verhtung von Folter” zu
erkennen. Diese Leute sind gekommen, so sagen sie, um lhre Wache
einer Inspektion zu unterziehen. Wie wurden Sie reagieren?

Manche Polizeibeamte wissen, was zu tun ist. Vielleicht haben sie vom
Ausschuss schon gehdrt, oder sie sind von ihren Vorgesetzten oder
dem zustandigen Ministerium Gber den bevorstehenden Besuch infor-
miert worden. Aber seien wir ehrlich und geben wir zu, daB viele
Beamte keine Ahnung haben, was sich hinter diesem Ausschuss ver-
birgt und wie sie — als Polizisten — sich selbst bei einem Besuch ihres
Polizeireviers zu verhalten haben.

Es ist das Ziel dieser Broschre, hier Abhilfe zu schaffen. Sie richtet sich
ausschlieBlich an Polizeibeamte. Sie will erkldren, was wahrend eines
typischen Besuches des Ausschusses in einer Polizeiwache geschieht.
Sie will dartber hinaus einige Hintergrundinformationen Gber den
Ausschuss geben und die Grundsatze skizzieren, die er fur die Behand-
lung von Personen in Polizeigewahrsam festgelegt hat.
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Was ist der ,,Ausschuss

« zur Verhiitung von Folter”?

Der Ausschuss zur Verhitung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (das ,, Committee for the Pre-
vention of Torture” oder kurz CPT) ist ein Gremium internationaler
Experten, das auf der Grundlage eines von 40 Mitgliedsstaaten des
Europarates vereinbarten internationalen Ubereinkommens ins
Leben gerufen wurde. Staaten, die nicht dem Europarat angehéren,
kénnen eingeladen werden, dem Vertragswerk kiinftig beizutreten.
(Eine Aufstellung der Vertragsstaaten ist in Anhang 1 abgedruckt.)

Durch ihre Unterschrift verpflichten sich die Mitgliedsstaaten,
Angehdrigen des CPT die Einreise und den Zugang zu allen Einrich-
tungen zu gewahren, in denen Personen sind, welchen eine staatli-
che Behorde ihre Freiheit entzogen hat. Dazu gehdren Polizeireviere
sowie alle anderen Institutionen zur voribergehenden Inhaftierung
von Verdachtigen, die von der Polizei betrieben werden.

Zweck dieser Besuche ist die Starkung des Schutzes inhaftierter
Personen vor MiBhandlung und Folter. Es ist ausdriicklich nicht die
Aufgabe des CPT, bestimmte Staaten oder nationale Polizeiver-
bande zu kritisieren oder gar zu verurteilen; vielmehr soll es den
Staaten helfen, sicherzustellen, dal3 die Behandlung von Personen
in Haft nicht zu Folter oder unmenschlicher Behandlung wird. Mit
anderen Worten: Das Ziel der Tatigkeit des CPT ist weniger die
Reaktion auf Beschwerden, nachdem sich eine verbotene Behand-
lung ereignet hat, sondern in erster Linie die Verhinderung von
MiBhandlungen und Folter.

Die Mitgliedsstaaten der Konvention haben die Verpflichtung tber-
nommen, mit dem CPT in allen Phasen eines Besuches umfassen zu
kooperieren. Diese Verpflichtung gilt auch fir Angehérige der Poli-
zei als Bevollméachtigten der Staatsgewalt. Das CPT garantiert dafur
im Gegenzug streng vertraulichen Umgang mit allen Ergebnissen
seines Besuchs.



2.

3.

B

Auf der Grundlage welcher
Prinzipien arbeitet das CPT?

Bei seiner Arbeit zur Verhitung von MiBhandlung und Folter 14t
sich das CPT von den folgenden vier Prinzipien leiten:

e Das Verbot, Personen, denen die Freiheit entzogen
ist, zu miBhandeln, hat absoluten Charakter;

¢ MiBhandlungen und Folter widersprechen selbst
in milder Form den Grundsatzen zivilisierten
Verhaltens;

¢ MiBhandlungen und Folter schadigen nicht nur
das Opfer, sondern erniedrigen auch den
Verantwortlichen, der sie zufligt oder anordnet;

¢ MiBhandlungen und Folter schaden letztlich dem
Staat insgesamt.

Wer sind die Mitglieder
des CPT?

Bei den Angehorigen des CPT handelt es sich um ,,Personlichkeiten
von hohem sittlichen Ansehen, die fur ihre Sachkenntnis auf dem
Gebiet von Menschenrechte bekannt sind oder in den von der Kon-
vention erfaBBten Bereichen Uber berufliche Erfahrungen verfiigen”.
Angehdrige des Ausschusses werden von den Mitgliedsstaaten vorge-
schlagen und vom Ministerrat des Europarates ernannt. Im CPT ist ein
breites Spektrum verschiedener Berufsgruppen vertreten, obwohl die
meisten aus den Bereichen Recht oder Medizin kommen.

Warum sollen Polizeibeamte
mit dem CPT zusammenarbeiten?

Es ist wichtig, sich bei allen Kontakten mit dem CPT bewuBt zu
sein, daB3 die Vertragsstaaten der Konvention dem CPT Vollmach-
ten erteilt haben, Dinge zu tun, welche in den meisten Landern Per-
sonen, die nicht zu den Polizei- und Justizbehérden gehdren, vor-
enthalten bleiben. Polizeibeamte durfen deshalb nicht auf das



abstellen, was ihnen als ,,normal” erscheint. Mit anderen Worten:
Was in dieser Broschiire steht, sollte vom Leser nicht mit dem Argu-
ment abgetan werden, ,daB dies fur mein Land nicht zutrifft”.
Jeder Polizist, der in einem der Unterzeichnerstaaten seiner Arbeit
nachgeht, ist dazu verpflichtet, dem CPT zu gestatten, von den ver-
schiedenen Rechten Gebrauch zu machen, welche das Uberein-
kommen ihm einrdumt.

Kommen MiBBhandlung
und Folter in Europa vor?

Leider ja. In vielen Ldndern haben Gerichte Polizeibeamte fir
MiBhandlungen und Folter inhaftierter Personen zur Rechenschaft
gezogen. Der Européische Gerichtshof fiir Menschenrechte hat
bestatigt, daB MiBhandlung und Folter auch heute in Europa noch
vorkommen. Das CPT hat sich in gewissen Fallen zur traurigen
SchluBfolgerung veranlaBt gesehen, daB3 Inhaftierte der Gefahr
ausgesetzt sind, von Polizisten schwer miBhandelt und/oder gefol-
tert zu werden.

CPT-Delegationen sind schon mit Anschuldigungen schwererer For-
men von MiBhandlung und Folter in Berihrung gekommen; zum
Teil konnten diese durch medizinische Gutachten untermauert
werden. So wurden in Polizeigewahrsam genommene Personen
nach eigener Darstellung:

¢ mit den FlBen nach oben aufgehangt, so dal3 der
Kopf wenige Zentimeter Gber dem Boden in der
Luft baumelte;

¢ an verschiedenen Korperteilen (einschlieBlich der
Genitalien) mit Elektroschocks behandelt;

¢ miBhandelt, indem mit Stdcken auf einen Uber den
Kopf gestllpten Metalleimer eingeschlagen wurde;

e Schlagen durch Gummi- oder HolzknUppel
ausgesetzt;

e systematisch auf die FuBsohlen geschlagen und
gepeitscht (,falaka”).



Meistens hat es aber das CPT mit leichteren Formen der MiBhand-
lung von inhaftierten Personen zu tun, wie z. B. Schlagen, Tritten
und ,verbaler MiBhandlung” zum Zeitpunkt der Festnahme oder
in polizeilichem Gewahrsam.

Welche MaBstdbe legt das CPT an die
Behandlung von Personen in Polizeigewahrsam an?

Die Erfahrungen, die das CPT im Verlauf seiner Besuche und bei der
anschlieBenden Formulierung von Empfehlungen gesammelt hat,
sind eingeflossen in die Aufstellung eines Katalogs allgemeiner Prin-
zipien und Grundséatze fur die Behandlung von Personen in Polizei-
gewahrsam. Dieser Katalog enthalt klare und konkrete Richtlinien
zur Verhitung von MiBhandlung und Folter inhaftierter Personen.

Es ist zu beachten, daB sich nicht alle diese Empfehlungen direkt an
Polizeibeamte im Einsatz wenden. Manche von ihnen betreffen
Reformen, die auf der Ebene von Politik oder Verwaltung zu reali-
sieren sind.

A. Verfahrenstechnische Schutzvorkehrungen

Das CPT besteht unter allen Umsténden auf der Einhaltung von drei
elementaren Vorschriften zur Verhtung von MiBhandlungen aller
Art. Diese gelten vom Moment an, in welchem eine Person in poli-
zeilichen Gewahrsam gerat, und rdumen dieser die folgenden
grundlegenden Garantien ein:

e das Recht, einen nahen Angehdrigen
oder eine Person ihrer Wahl tber
die Verhaftung zu unterrichten;

e Zugang zu einem Arzt;

e Zugang zu einem Rechtsanwalt.



Um diesen Rechten volle Wirksamkeit zu geben, sollte die in
Gewahrsam genommene Person in einer Sprache, die sie versteht,
auf diese Rechte aufmerksam gemacht werden.

Zu den Ubrigen vom CPT empfohlenen Vorkehren gehoren:

die elektronische Aufzeichnung von Vernehmungen;
die Ausarbeitung eines Verhaltenskodexes fir
Vernehmungen;

die Erstellung eines einheitlichen und umfassenden
Haftberichts;

die Schaffung eines nationalen Mechanismus zur
unabhangigen Uberpriifung von Beschwerden tiber
MiBhandlungen und Folter in polizeilichem Gewahrsam.

B. Haftbedingungen

Auch wenn polizeilicher Gewahrsam meist kurz dauert, missen die
Haftbedingungen nach Auffassung des CPT bestimmten Minde-
sterfordernissen gentigen:

Die Zelle muB eine ,ausreichende” GréBe haben.
Sie muB Uber angemessene Beleuchtung und
Entluftung verfugen.



¢ Sie muf3 dem Insassen eine Ruhegelegenheit bieten
(Bett, Matratze, Decken).

e Sie muf3 Uber sanitare Einrichtungen verflgen, die
dem Insassen eine hygienische und
menschenwdirdige Verrichtung seiner Bedurfnisse
gestatten.

¢ Der Insasse ist mit Nahrungsmitteln einschlieBlich
einer kompletten Mahlzeit pro Tag zu versorgen.

C. Fremde Staatsangehorige, die auf der Grundlage des
Auslanderrechts in Gewahrsam genommen worden sind

Auslandischen Staatsblrgern, die bei der Einreise in polizeilichen
Gewahrsam genommen wurden (sei es in Flughadfen oder an Gren-
zUbergadngen), sollte gemaB Empfehlung des CPT Folgendes
gewahrt werden:

¢ ausreichende Schlafgelegenheiten;

e Zugang zu ihrem Gepack;

e Zugang zu gendgend ausgerlsteten sanitaren
Einrichtungen und Waschgelegenheiten;

¢ die Gelegenheit, sich einmal pro Tag an der frischen
Luft zu bewegen;

e Zugang zu arztlicher Betreuung falls erforderlich.

Das CPT empfiehlt, die Verweildauer der bei der Einreise inhaftierten
Auslénder in Polizeirevieren auf ein absolutes Minimum zu beschranken.

Was macht das CPT normalerweise wahrend sei-
7. nes Besuchs auf einem Polizeirevier?

CPT-Delegationen nehmen wahrend des Besuchs einer Polizeiwa-
che normalerweise die folgenden Schritte vor:

¢ Sie nehmen die allgemeinen auBeren Bedingungen der
Wache in Augenschein und unterziehen die eigentli-
chen Haftrdume einer griindlichen Untersuchung. So



wird z.B. die GroBe der einzelnen Zellen ermittelt,
ihre Lichtquellen werden Gberprift usw.

e Sie beobachten die Haltung der Polizeibeamten
und des Ubrigen Personals gegendber den
inhaftierten Personen.

¢ Sie nehmen eine Uberprifung aller Dokumente
vor, die im Zusammenhang mit der
Inhaftierung der in Gewahrsam genommenen
Personen angefertigt worden sind.

e Sie fihren Gesprache mit den wachhabenden
Polizeibeamten.

¢ Sie befragen, ohne Anwesenheit von Zeugen, die im
Gewahrsam befindlichen Personen, um zu ermitteln,
wie diese behandelt worden sind, und nehmen
gegebenenfalls spezifische Anschuldigungen Gber
MiBhandlungen und Folter zur Kenntnis.

Die Konvention gibt dem CPT das Recht, alle Raumlichkeiten des Poli-
zeireviers zu betreten und sich uneingeschrankt in diesen zu bewegen.



8.

Wird das Polizeirevier im voraus liber einen
bevorstehenden CPT-Besuch informiert?

Nicht unbedingt. Etwa drei Tage vor Beginn eines periodischen Besuchs
in einem Land informiert das CPT die Regierung des betreffenden Staa-
tes Uber seine Absicht, bestimmte Institutionen in Augenschein zu neh-
men. Allerdings nennt es weder die genaue Zeit noch den Tag des
geplanten Besuchs. Normalerweise ernennt die Regierung des betref-
fenden Landes eine Verbindungsperson, welche die Kommunikation
und andere Arrangements zwischen dem Staat und der CPT-Delegation
sicherstellen wird. Diese Verbindungsperson informiert auch Haftstatten,
daB sie mit einem Besuch des CPT in naher Zukunft rechnen kénnen.

Es sollte allerdings in diesem Zusammenhang noch einmal darauf
hingewiesen werden, daB nicht alle Besuche im voraus angekin-
digt werden und daf3 solche Vorankindigungen, wenn sie erfol-
gen, sehr kurzfristig erfolgen kénnen.

Zugleich sollte man sich daran erinnern, daB das CPT an die der
Regierung unterbreitete Liste geplanter Besuche spezifischer
Haftstatten nicht gebunden ist. Dies bedeutet, dall gewisse
Haftorte einen unangektndigten Besuch des CPT erhalten kénnen.

Wie kann ein Polizeibeamter die Identitat von
Mitgliedern einer CPT-Delegation uberpriifen?

Aus Sicherheitsgriinden hat der wachhabende Beamte eines Polizeire-
viers nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Identitat aller
Personen zu prifen, die Zugang zu seiner Wache verlangen. Mitglie-
der einer CPT-Delegation tragen immer zwei oder drei Arten von
Dokumenten auf sich, die sie identifizieren und ihre Aufgabe erklaren:

1) Einen personlichen Identitatsausweis;

2) Ein ,FUr wen es angeht”-Dokument, welches
der Europarat ausgestellt hat, das in der jeweiligen
Landessprache verfaBt ist und erklart, wer
die Mitglieder der Delegation sind und welche
Aufgaben und Rechte sie haben;
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3) Manchmal auch ein Dokument der zustandigen
Landesbehorden, das die Personalien der Delegation
enthalt und noch einmal alle Beamten und
Angestellten auf ihre Pflicht aufmerksam macht,
den Angehoérigen der Delegation freien Zugang zu
allen Haftstatten zu gewahren.

Vor jedem Besuch eines Landes Ubermittelt das CPT der betreffen-
den Regierung eine Liste mit den Namen aller Delegationsmitglie-
der. Diese Liste kann im Vorfeld des Besuchs von der Verbindungs-
person der Regierung verteilt worden sein.

Wie schnell muBB der wachhabende Polizeibeamte
der CPT-Delegation Zugang gewahren?

Unabhdngig von der Frage, ob der Besuch und die Namen der Dele-
gationsmitglieder im voraus angekindigt worden sind oder nicht: die
Feststellung der Personalien und die Sicherheitstberprifung der Dele-
gation am Eingang des Polizeireviers sollte nicht mehr als einige Minu-
ten in Anspruch nehmen. Nach der Sicherheitstiberprifung sind die
Angehdrigen der CPT-Delegation unverziglich einzulassen.

Ist der CPT-Delegation Zugang zu
den Haftrdumen zu gestatten?

Nach ihrem EinlaB in die Wache wird die Delegation in der Regel
dem wachhabenden Beamten einige Fragen stellen, um einen
ersten allgemeinen Eindruck vom Revier zu erhalten. Es ist mit Fra-
gen Uber die Zahl der Zellen, das offizielle Fassungsvermogen, die
tatsachliche Zahl inhaftierter Personen zu rechnen. Die Delegation
wird sich ebenfalls erkundigen, ob inhaftierte Personen an anderen
Orten vernommen werden.

Nach diesem Gesprach wird sich die Delegation in verschiedene
Gruppen aufteilen. Mindestens eine dieser Gruppen beginnt mit der
grindlichen Untersuchung der Haftrdume. Andere Mitglieder der
Delegation werden die Haftberichte und andere Dokumente prifen.
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Die Gruppe, der die Untersuchung der Haftrdume obliegt, wird in
der Regel den wachhabenden Beamten dazu auffordern, sie unver-
zlglich dorthin zu geleiten.

Mit wem will sich die CPT-Delegation

« unterhalten?

Die CPT-Delegation wird um eine Aufstellung der Namen aller Perso-
nen bitten, die zum betreffenden Zeitpunkt auf dem Revier in Gewahr-
sam sind. AuBerhalb der Horweite des verantwortlichen Beamten —
und, wenn moglich, auBerhalb seines Blickfeldes — werden die Mit-
glieder der Delegation einzelne oder alle Haftlinge fragen, ob sie zu
einem Gesprach mit der Delegation bereit sind. Mit jenen, die ihre
Zustimmung geben (und dazu in der Lage sind), fihrt die Delegation
ein privates Gespréch Uber die allgemeinen Haftbedingungen und ihre



Behandlung sowie darlber, ob sie tber ihre Rechte informiert wurden
und Zugang zu einem Anwalt und/oder einen Arzt hatten. Namen von
Haftlingen werden im Bericht des CPT nicht erscheinen. Wenn nétig,
werden ein oder mehrere Haftlinge von einem Arzt untersucht.

Fur bestimmte Kategorien von Haftlingen bringt das CPT die fol-
genden Richtlinien zur Anwendung:

A. Haftlinge unter EinfluB von Drogen und/oder Alkohol

Haftlinge, die angeblich zu stark unter dem Einflu3 von Drogen
und/oder Alkohol stehen, um befragt zu werden, wird das CPT per-
sonlich in Augenschein nehmen.

B. Schlafende Haftlinge

Obwohl es meist darauf verzichtet, behalt sich das CPT das Recht
vor, schlafende Haftlinge von den Beamten des Reviers aufwecken
zu lassen und ihre Bereitschaft zu einem persénlichen Gesprach in
Erfahrung zu bringen.

C. Haftlinge, die ein Sicherheitsrisiko darstellen

In Fallen von Haftlingen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, wird sich die
CPT-Delegation von den Beamten des Reviers Uber nétige Sicherheits-
vorkehrungen beraten lassen. Das CPT behalt sich indes die Entschei-
dung dartber vor, welche MaBnahmen fir ein Gesprach zu treffen sind.
Die Delegation kann z.B. die Auffassung der Polizei zurtickweisen, daf3
der Haftling wahrend des Gesprachs Handschellen tragen mui.

D. Haftlinge, die zum Zeitpunkt des Besuchs vernommen werden
Wird ein Haftling wahrend eines CPT-Besuchs gerade vernommen, wird

die Delegation in der Regel die Vernehmung nicht unterbrechen. Wenn
allerdings Grund zur Annahme besteht, daB der Haftling im Verlauf
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der Vernehmung MiBhandlungen ausgesetzt ist oder dal3 die Ver-
nehmung bloB als Vorwand dient, um einen oder mehrere Haftlinge
am Gesprach mit der Delegation zu hindern, wird die Delegation von
ihrem Recht zur Unterbrechung der Vernehmung Gebrauch machen
und auf einem personlichen Gesprach mit dem Haftling bestehen.

E. Besonders schutzbediirftige Haftlinge

Das CPT sieht es als seine Aufgabe, sich schutzbedurftigen Haftlin-
gen wie Jugendlichen und Personen mit geistiger Behinderung
besonders aufmerksam zu widmen.

Ist dem CPT auch an der Meinung
der Polizeibeamten gelegen?

Unbedingt. Die CPT-Delegation kommt nicht in ein Polizeirevier, um sich
ausschlieBlich mit den Haftlingen Gber deren Anliegen zu unterhalten,
sondern ist auch daran interessiert, die Meinung der diensthabenden
Beamten Uber die Haftbedingungen auf der Wache einzuholen. Die
Delegation wird die Beamten nach ihrer Meinung tber die geltenden
Verfahren befragen, Gber die dueren Umstédnde und die Bedingun-
gen, unter denen sie ihrer Arbeit nachgehen, sowie Uber weitere Ver-
besserungsvorschlage. Wenn erforderlich, wird das CPT mit den Beam-
ten Einzelgesprache fhren. Keiner der befragten Beamten wird ohne
seine ausdrlckliche Zustimmung im Bericht namentlich erwahnt.

Ist dem CPT Einsicht in die Personalakten
der Haftlinge zu gestatten?

Ja. Die Angehorigen der CPT-Delegation werden sich darlber hin-
aus mit den wachhabenden Polizeibeamten unterhalten und in die
Haftberichte sowie andere Dokumente Einsicht nehmen, die im
Zusammenhang mit der Inhaftierung der Insassen stehen. In der
Regel werden sie die Beamten Uber Einzelheiten aller verfahrens-
technischen Abldufe im Revier befragen, die sich auf die Inhaftie-
rung und Behandlung von Insassen beziehen.



A. Haftberichte

Die Delegation wird die Haftberichte aller Insassen einer griindlichen
Durchsicht unterziehen. Es ist moglich, dal3 das CPT die den Haftbe-
richten entnommenen Erkenntnisse durch Studium der Ermittlungs-
akten vertiefen mochte. Diesen Akten ist z.B. gemeinhin zu entneh-
men, ob ein Haftling Uber seine Rechte informiert bzw. ob ihm das
Angebot gemacht wurde, einen Anwalt zu konsultieren.

B. Arztliche Berichte

Das CPT hat ebenfalls das Recht auf Einsicht in die medizinischen
Berichte der Haftlinge. Wenn zum Zeitpunkt des CPT-Besuchs ein
diensthabender Arzt anwesend ist, wird ihn die Delegation norma-
lerweise zu einem Gesprach auffordern. Polizeidrzte sind in der
Lage, allgemeine Aussagen zur Gesundheitssituation im Revier und
zum Inhalt der arztlichen Berichte zu machen. Details einzelner
Krankheitsfalle werden ausschlieBlich mit dem medizinisch qualifi-
zierten Mitglied der CPT-Delegation besprochen.

Arztliche Berichte kénnen ebenfalls stichprobenweise eingesehen
werden, um einen Eindruck von der allgemeinen Gesundheitssi-
tuation im Polizeirevier zu erhalten.



15.

Was geschieht nach
dem Besuch?

Auf der Grundlage der wahrend seines Besuches gesammelten
Erkenntnisse erstellt das CPT einen Bericht und Ubermittelt ihn —
gemeinsam mit geeigneten Empfehlungen zur Verminderung der
Risiken von MiBhandlung und Folter — der jeweiligen Regierung.
Diese Empfehlungen kénnen die materiellen Haftbedingungen
(GroBe der Zellen, Beleuchtung usw.), die materiellen Haftbedin-
gungen (Art der angebotenen Aktivitaten, Mdglichkeiten zu Kon-
takten mit der AuBenwelt) und das AusmafR rechtlicher Garantien
im Zusammenhang mit dem Freiheitsentzug (Zugang zu einem
Anwalt vom Beginn des Polizeigewahrsams an, usw.) betreffen.
Der Bericht stellt die Erkenntnisse tber die verschiedenen besuch-
ten Haftstatten dar und weist auf spezifische Probleme hin, auf
welche die Delegation aufmerksam geworden ist.

Der Regierung wird nach Erhalt des Berichtes eine Frist gewahrt, um zu
den Ergebnissen und Empfehlungen Stellung zu nehmen. Die Regie-
rung wird moglicherweise zu bestimmten im Bericht festgestellten Pro-
blembereichen Stellung nehmen und darlegen, welche MaBnahmen
ergriffen wurden, um die Empfehlungen des CPT umzusetzen.

Der Austausch von Berichten zwischen CPT und Regierungen kann als
Teil eines standigen, vertraulichen Dialoges begriffen werden, dessen
Ziel es ist, den Schutz inhaftierter Personen vor MiBhandlung und Fol-
ter zu verbessern. Allein die Organe des besuchten Staates haben das
Recht, die Verdffentlichung des Berichtes zu beschlieBen. In der Praxis
haben fast alle betroffenen Regierungen einer Veréffentlichung des
CPT-Berichtes Uber ihr Land zugestimmt.

Das CPT fordert die Regierungen auf, sicherzustellen, daB alle
Beamten, die die Verantwortung fur CPT-inspizierte Haftstatten
tragen, Kenntnis von den fir sie relevanten Teile des CPT-Berichtes
mitsamt den dazugehorigen Empfehlungen erhalten, nachdem der
Bericht vom CPT den nationalen Behdrden zugestellt worden ist.

Wenn die CPT-Delegation im Verlauf ihres Besuches mit Mi3stan-
den konfrontiert wird, die — nach Einschatzung der Delegation —



unverzigliche MaBnahmen zur Verbesserung der Behandlung
inhaftierter Personen erfordern, kann sie die betreffende Regierung
am Ende des Besuches unverziglich dariber in Kenntnis setzen.
Von dieser Moglichkeit wird allerdings nur in seltenen Ausnahme-

fallen Gebrauch gemacht.
* *N
* *
* *
* *
* Kk

CPT
Bericht

ABSCHLIEBENDE BEMERKUNGEN

Das CPT ist ein Mechanismus, welcher errichtet worden ist, um eine
unzuldssige Behandlung von Personen zu verhindern, welchen die
Freiheit entzogen worden ist. Das CPT erfullt seine Aufgabe nicht
dadurch, daB es gegen die Polizei arbeitet, sondern im Gegenteil in
enger Kooperation mit ihr. Deswegen ist es wichtig, daf3 die Polizeibe-
amten im CPT nicht einen Gegner sehen, sondern ein Gremium von
verantwortungsbewuBten Experten, deren hauptsachliches Ziel es ist,
MiBhandlungen und Folter verhindern zu kénnen.

Auf sich allein gestellt, kann das CPT indes nur wenig ausrichten. Die
meisten Polizeireviere werden nur selten und sporadisch besucht.
Letztlich obliegt es der Verantwortung jedes einzelnen Polizeibeam-
ten, fir eine humane Behandlung der Verdachtigen zu sorgen, die in
seiner Polizeiwache festgenommen oder inhaftiert werden. Eine men-
schenwdirdige Behandlung von Verdachtigen und Inhaftierten liegt im
Interesse aller, nicht zuletzt auch jenem der Polizeibeamten.






Ein Besuch des CPT — Was hat es damit auf sich?

Alle Mitgliedsstaaten des Europarates haben sich auf ein Uberein-
kommen geeinigt, durch welches der Ausschuss zur Verhiitung von
Folter geschaffen wurde. Die Arbeit dieses CPT (Committee for the
Prevention of Torture) hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit der
Polizei, insbesondere auf die Behandlung von Haftlingen in polizeili-
chem Gewahrsam. Diese Broschtire wendet sich ausschlieBlich an Poli-
zeibeamte und mochte ihnen die Arbeit und die Aufgaben des CPT
erlautern, soweit sich diese auf die Polizei beziehen. Die Hauptpunkte

dieser Broschure sind die folgenden:

Das CPT besucht Einrichtungen, in denen inhaftierte
Personen einsitzen; zu diesen Institutionen gehdren
auch Polizeireviere;

Das Ziel des CPT ist es, einen Beitrag zur Verhitung von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe zu leisten;

Der Staat und alle seine Bevollmachtigten, einschlieBlich
der Polizeikrafte, sind vorbehaltlos zur Zusammenarbeit
mit dem CPT verpflichtet;

Das CPT verpflichtet sich im Gegenzug zum vertraulichen
Umgang mit allen Erkenntnissen seiner Untersuchungen;
Ein Polizeirevier muB nicht unbedingt im voraus von
einem bevorstehenden Besuch durch das CPT in Kennt-
nis gesetzt werden;

Nach der Uberpriifung der Personalien ist der CPT-Dele-
gation unverztiglich Zugang zum Revier zu gewahren;
Das Ubereinkommen gibt dem CPT das Recht auf unge-
hinderten Zugang zu allen Haftstatten und uneinge-
schrankte Bewegungsfreiheit in ihnen;

Das CPT hat uneingeschrankten Zugang zu allen Haftlingen;
Das CPT hat uneingeschrankten Zugang zu allen Akten
und Dokumenten;

Das CPT ist ebenfalls daran interessiert, die Meinung der
Polizeibeamten zu erfahren;

Das CPT Ubermittelt nach Beendigung des Besuchs sei-
nen Bericht der Regierung des besuchten Landes.
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